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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/10/13 92/05/0064 3

Stammrechtssatz

Die Frage, ob das Bauvorhaben zur bestehenden Bebauung in einem au?allenden Widerspruch steht, ist eine

Rechtsfrage, die von einem dem Verfahren beigezogenen Sachverständigen nicht endgültig beantwortet werden kann.

Dies gilt auch für den für diese Beurteilung heranzuziehenden Bezugsbereich, also die Abgrenzung jenes Gebietes, das

als Maßstab für die Beurteilung des auffallenden Widerspruches heranzuziehen ist.
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